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	SEG
	Gesuch um Aufenthaltsbewilligung oder Grenzgängerbewilligung 
zur Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit

	


(
neue Aufenthaltsbewilligung (Neueinreise) als Selbständiger
(
neue Grenzgängerbewilligung als Selbständiger
( 
Bewilligung als Selbständiger (bei bestehender Aufenthalts- oder Grenzängerbewilligung)
	Name/Vorname (bei Frauen auch Mädchenname)

  
	Geburtsdatum

  

  

	Nationalität


	Zivilstand


	bisherige Wohnadresse im Ausland

  
	vorgesehene Wohnadresse in der Schweiz (sofern schon bekannt)
  


Familienangehörige, die im Familiennachzug in die Schweiz einreisen möchten:

	Name und Vorname
	Geburtsdatum
	Staatsangehörigkeit
	jetziger Wohnort

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  


	( gelernter oder ( angelernter Beruf


  
	Tätigkeit beim letzten Arbeitgeber

  

	zukünftige Tätigkeit in der Schweiz

  
	Arbeitsbeginn vorgesehen per

  

	vorgesehener Arbeitsort 
  
	Firmenname (sofern bereits bekannt)

  


	Angaben zum Projekt 




	
Bitte beachten Sie auch die Angaben auf der Rückseite dieses Formulares


	Telefonnummer
	
	Datum
	Unterschrift

	Faxnummer
	
	
	

	E-Mail
	
	
	


Bestimmungen für neue Aufenthaltsbewilligung EG/EFTA zur Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit

· EG/EFTA-Staatsangehörige haben die Möglichkeit, eine selbständige Erwerbstätigkeit in der Schweiz auszuüben.
· Für Staatsangehörige ausder EU2 (Bulgarien und Rumänien) wird in einem ersten Schritt eine Bewilligung für sechs Monate (Einrichtungszeit) erteilt. Die Dauerbewilligung wird im Anschluss geprüft und ist abhängig vom Geschäftsgang.
· Bedingung zur Erteilung einer Dauerbewilligung ist die Anerkennung der Tätigkeit durch die Ausgleichskasse (Vermeiden von Scheinselbständigkeit) und der Nachweis eines existenzsichernden Einkommens.

· Dem KIGA steht das Recht zu, eine selbständige Tätigkeit aus volkswirtschaftlichen Aspekten abzulehnen.

· Der Wechsel einer selbständigen in eine unselbständige Erwerbstätigkeit bedarf einer neuen Bewilligung.

· Ein Familiennachzug ist möglich. Das Amt für Migration in Frenkendorf gibt Ihnen dazu nähere Auskunft. 
· Die Behandlung von Gesuchen um Bewilligung zur Erwerbstätigkeit von ausländischen Arbeitskräften ist auch bei ablehnenden Entscheiden gebührenpflichtig.
Benötigte Unterlagen:

Neuantrag

· Gesuch SEG
· Passkopie oder Kopie Personalausweis

· Original-Passfoto (bei Antrag um Grenzgängerbewilligung)
· Berufsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Diplome)

· Businessplan
· Anmeldung bei der Ausgleichskasse


Umwandlung der befristeten in unbefristete Bewilligung (gilt nur für EU2: Rumänien, Bulgarien)
· Gesuch SEG
· Original-Ausländerausweis

· Nachweis über aktive Geschäftstätigkeit 
- Geschäftsbücher, Buchhaltung, Aufträge etc.

- Kopie der Anerkennung der Ausgleichskasse als Selbständigerwerbender

- Handelsregisterauszug (sofern vorhanden)


Alle Unterlagen senden an: 
KIGA Baselland, Bahnhofstr. 32, 4133 Pratteln

Homepage: www.kiga.bl.ch
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